
einen solchen Vertrag ab. Meist wird jedoch ein 
Zimmer für einen künftigen Zeitpunkt vorbestellt. 
Bestätigt das Hotel eine solche Vorbestellung, 
kommt zunächst ein / Vorvertrag zustande, der für 
beide Seiten verbindlich ist. Auf seiner Grundlage 
wird der Beherbergungsvertrag dann abgeschlossen, 
wenn der Gast tatsächlich anreist. Von einem Vor
vertrag kann der Bürger zurücktreten, er hat dann 
dem Hotel die entstandenen Aufwendungen zu er
statten. Hat er eine für den Rücktritt vereinbarte 
Frist nicht eingehalten, kann sogar eine Verpflich
tung zum Schadenersatz entstehen, es sei denn, vom 
Bürger nicht beeinflußbare Umstände (z. B. Erkran
kung) haben den Rücktritt verursacht (§213 Abs. 1
i. Verb, mit §333 ZGB). Ein wirksam zustande ge
kommener Beherbergungsvertrag verpflichtet das 
Hotel, die Unterbringungsleistung auf dem entspre
chenden Niveau zu erbringen, bestimmte Nebenlei
stungen (z. B. Bereitlegen von Handtüchern, Rund
funk- und Fernsehempfang) ausdrücklich einge
schlossen. In der Regel werden im Hotel weitere Lei
stungen angeboten, die jedoch nicht Bestandteil des 
Beherbergungsvertrages sind (z.B. Nutzung einer 
Sauna, Kosmetik- und Friseurleistungen); zu ihrer 
Inanspruchnahme müssen gesonderte Dienstlei
stungsverträge abgeschlossen werden. Der Hotel
gast ist verpflichtet, die ihm überlassenen Räume, 
Einrichtungsgegenstände usw. sorgsam zu behan
deln und vor Verlust und Beschädigung zu schützen; 
ferner hat er den Preis für den H. zu zahlen, meist 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Aufenthalts.
Für den Verlust oder die Beschädigung der von den 
Gästen eingebrachten Sachen (§215 ZGB) ist das 
Hotel unabhängig davon verantwortlich, ob Mitar
beiter des Hotels Pflichten verletzt haben oder nicht, 
also z. B. auch, wenn Sachen eines Gastes von einem 
unbefugt in das verschlossene Zimmer eingedrunge
nen Dieb gestohlen wurden. Das gilt grundsätzlich 
für alle vom Bürger eingebrachten Sachen, jedoch 
für Geld und Wertsachen nur bis zu insgesamt 
1000 Mark, sofern sie nicht dem Hotel gesondert zur 
Aufbewahrung übergeben wurden. Diese / erwei
terte Verantwortlickeit für Schadenszufügung ent
fällt nur, wenn die Schädigung auf ein / unabwend
bares Ereignis zurückgeht oder vom Bürger selbst 
verursacht wurde.
Erfüllt das Hotel seine Pflichten mangelhaft, hat der 
Gast gemäß § 214 ZGB Anspruch auf vertragsgemä
ße Leistung oder eine adäquate Ersatzleistung. Las
sen sich diese Ansprüche nicht sofort oder nicht voll
ständig realisieren, kann ein Anspruch auf Preismin
derung hinzutreten. Werden besonders krasse 
Pflichtverletzungen nicht in angemessener Frist be
hoben (wobei zu berücksichtigen ist, daß der H. in 
der Regel ohnehin nicht lange dauert) und wird der 
weitere H. deshalb für den Bürger unzumutbar, 
kann dieser vom Vertrag zurücktreten und Ersatz 
des ihm entstandenen oder entstehenden Schadens 
verlangen.
Der H. endet am letzten Tag des vereinbarten Zeit
raums, und in der Regel ist das Zimmer laut Vertrag 
bis 10 bzw. 11 Uhr zu räumen. Eine vorzeitige Been
digung des H. ist möglich. Gemäß § 77 ZGB können
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sich Bürger und Hotel über die Aufhebung des Ver
trages einigen. Der Bürger kann den Vertrag einsei
tig durch Kündigung beenden, muß aber, wenn dem 
Hotel dadurch ein Schaden entsteht, mit Schadener
satzpflichten rechnen (z. B. Zahlung des Preises für 
das Zimmer bis zur ursprünglich vorgesehenen Be
endigung des H., wenn das Zimmer in dieser Zeit 
nicht wieder vergeben werden kann). Die Verpflich
tung zum Schadenersatz entfällt, wenn zwingende 
Gründe zur vorzeitigen Beendigung des H. führten 
(z. B. Einberufung zur Armee, eigene Erkrankung, 
Erkrankung eines Familienangehörigen).
Dem Hotel steht ein Recht zur Kündigung nur zu, 
wenn der Gast seine Pflichten gröblich verletzt hat 
oder dem Hotel die weitere Erfüllung des Vertrages 
unmöglich geworden ist, z. B. infolge plötzlich auf
getretener und nicht sofort zu behebender Schäden 
am Gebäude oder wegen Inanspruchnahme des Ho
tels zur Unterbringung Betroffener in Katastrophen
situationen.

Hypothek - Belastung eines Grundstücks oder / 
Gebäudes zur Sicherung einer Geldforderung (§ 452 
Abs. 1 ZGB). Grundstücke, die persönliches Eigen
tum sind, dürfen nur dann mit einer H. belastet wer
den, wenn die zu sichernde Forderung im wirtschaft
lichen Zusammenhang mit dem Grundstück steht 
und sich gegen dessen Eigentümer richtet. Diese Be
schränkung gilt nicht für Forderungen von Kreditin
stituten, volkseigenen Betrieben, staatlichen Orga
nen und Einrichtungen. Die H. wird zwischen 
Grundstückseigentümer und Gläubiger schriftlich 
vereinbart. Der Vertrag bedarf der Beglaubigung 
und staatlichen Genehmigung, soweit es sich nicht 
um die H. zugunsten eines VEB, eines staatlichen 
Organs, einer staatlichen Einrichtung oder eines 
Kreditinstituts handelt. Die H. entsteht mit der Ein
tragung im Grundbuch {/ Liegenschaftsdienst). Sie 
besteht nur in Höhe der gesicherten Forderung und 
ist mit ihr untrennbar verbunden. Mit dem Erlöschen 
der Forderung erlischt auch die H. Bei Nichterfül
lung der gesicherten Forderung berechtigt die H. den 
Gläubiger, die / Vollstreckung in das Grundstück 
nebst Zubehör zu betreiben. Ist für mehrere Grund
stücke eine Gesamth. bestellt, kann der Gläubiger 
wegen einer Forderung wahlweise in jedes der 
Grundstücke ganz oder zu einem Teil vollstrecken. 
Die H. ist im wesentlichen nur noch zur Sicherung 
von Baukrediten als / Aufbauhypothek von Bedeu
tung.
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